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§ 61 K-LWKWO 1991

K-LWKWO 1991 - Karntner Landwirtschaftskammerwahlordnung 1991 - K-LWKWO 1991

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.08.2025

(I) Der Stimmzettel ist unglltig, wenn

1. ein anderer als der amtliche Stimmzettel zur Abgabe der Stimme verwendet wurde, oder

2. der Stimmzettel durch Abreien eines Teiles derart beeintrachtigt wurde, dal? nicht mehr unzweideutig
hervorgeht, welche Parteiliste der Wahler wahlen wollte, oder

3. keine Parteiliste angezeichnet wurde, oder
4. zwei oder mehrere Parteilisten angezeichnet wurden, oder

5. aus dem vom Wahler angebrachten Zeichen oder der sonstigen Kennzeichnung nicht unzweideutig hervorgeht,
welche Parteiliste er wahlen wollte.

(2) Leere Wahlkuverts zahlen als ungultige Stimmzettel. Enthalt ein Wahlkuvert mehrere Stimmzettel, die jeweils auf
verschiedene Parteien lauten, so zdhlen sie, wenn sich ihre Ungultigkeit nicht schon aus anderen Griinden ergibt, als
ein ungultiger Stimmzettel.

(3) Worte, Bemerkungen oder Zeichen, die auf den amtlichen Stimmzetteln aulRer zur Kennzeichnung der
wahlwerbenden Partei angebracht wurden, beeintrachtigen die Gultigkeit eines Stimmzettels nicht, wenn sich hiedurch
nicht einer der vorangefuhrten Ungultigkeitsgrinde ergibt. Im Wahlkuvert befindliche Beilagen aller Art
beeintrachtigen die Gultigkeit des amtlichen Stimmzettels nicht.

In Kraft seit 05.12.1991 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 61 K-LWKWO 1991
	K-LWKWO 1991 - Kärntner Landwirtschaftskammerwahlordnung 1991 - K-LWKWO 1991


